
Öffentliche Finanzkontrolle vor neuen 
Erwartungslücken?

Ralf Gerhards1

Entwicklungen in der Privatwirtschaft werden, so zeigen Erfahrungen 
aus der Verwaltungsmodernisierung seit etwa 30 Jahren, mit einer zeit-
lichen Verzögerung auch in der öffentlichen Wirtschaft zur Anwendung 
diskutiert. Dabei spielt der Bereich der öffentlichen Rechnungslegung 
und Prüfung eine zentrale Rolle. Die Frage nach der Modernisierung des 
öffentlichen Rechnungswesens hat vor dem Hintergrund einer sich an-
bahnenden EPSAS-Entwicklung eine ganz aktuelle Konnotation. Diese 
und andere Entwicklungen auf europäischer Ebene, die sich zunächst 
primär auf die Privatwirtschaft beziehen, beeinflussen bereits aktuell 
oder aber zukünftig insbesondere auch das öffentliche Prüfungswesen. 
Das öffentliche Prüfungswesen ist zudem besonders verzahnt mit 
der privatwirtschaftlichen Wirtschaftsprüfung, da Rechnungshöfe 
Wirtschaftsprüfer mit der öffentlichen Finanzkontrolle beauftragen kön-
nen. Entwicklungen im privatwirtschaftlichen Prüfungswesen haben 
dadurch eine direkte Verbindung zum öffentlichen Prüfungswesen.
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den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage vermittelt.4 Die Abschluss-
prüfung ist also ein Financial Auditing, 
wobei die Öffentlichkeit ein Operational 
Auditing erwartet. Dies begründet das 
Entstehen einer Erwartungslücke. Der glo-
bal festzustellende Harmonisierungsdrang 
in der Rechnungslegung ist nicht zuletzt 
auch das Ergebnis, größer gewordene 
Erwartungslücken festgestellt zu haben. 
Dieses Misstrauen in die Qualität der Ab-
schlussprüfung wird verstärkt durch Bi-
lanzskandale in der Vergangenheit:
 2001: Enron (Energieversorger): zu ho-

her Gewinnausweis
 2002: Bankgesellschaft Berlin: Wertbe-

richtigungen in Milliardenhöhe führte
zu Staatsbürgschaften

 2008: Lehman Brothers. Bankeninsol-
venz

In der Folge sind international etliche 
Maßnahmen getroffen worden, die dazu 
verhelfen sollen, das Vertrauen in die Be-
richterstattung von Unternehmen wieder 
zu stärken. Dazu zählt der Sarbanes-Ox-
ley Act of 2002 in den USA, aber auch in 
der Europäischen Union die EU-Richtlinie 
2008/30/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtli-
nie 2006/43/EG über Abschlussprüfun-
gen von Jahresabschlüssen und konsoli-
dierten Abschlüssen, das Abschlussprü-
ferreformgesetz (AReG) als Umsetzung 
der prüfungsbezogenen Vorschriften der 
Abschlussprüferrichtlinie (RL 2014/56/
EU) sowie das Abschlussprüferaufsichts-
reformgesetz (APAReG) zur Umsetzung 
der aufsichts- und berufsrechtlichen Re-
gelungen der Richtlinie 2014/56/EU. Die 
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Öffentliche Finanzkontrolle

Die öffentliche Finanzkontrolle wird in 
Deutschland durch den Bundesrechnungs-
hof beziehungsweise von den Landesrech-
nungshöfen durchgeführt. Im kommuna-
len Bereich wird die Aufgabe der Finanz-
kontrolle durch Rechnungsprüfungsämter 
durchgeführt. Mit der Wahrnehmung 
öffentlicher Prüfungen können auch öf-
fentlich bestellte Wirtschaftsprüfer und 
sonstige geeignete Dritte, insbesondere 
Unternehmensberater, beauftragt werden. 
Das Gesetz zur Regelung der überörtli-
chen Prüfung kommunaler Körperschaf-
ten in Hessen (ÜPKKG) sieht dies zum 
Beispiel explizit vor.2 Schwerpunkt der 
örtlichen Prüfung ist die Prüfung des Jah-
resabschlusses.3 Die Prüfungsergebnisse 

der öffentlichen Finanzkontrolle sind da-
bei umso valider, je eher sie auf eine ob-
jektive und nachvollziehbare Abbildung 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
fundieren.

Problem der Erwartungslücke

Die Diskrepanz zwischen den öffentlichen 
Erwartungen an eine Jahresabschlussprü-
fung beziehungsweise an einen Prüfungs-
bericht und dem, was der Bestätigungs-
vermerk der Abschlussprüfer leisten kann 
und vermag, wird in der wissenschaftli-
chen Literatur als Erwartungslücke be-
zeichnet. Sie wird insbesondere für die 
externe Revision privatwirtschaftlicher 
Unternehmen diskutiert. Dort erwartet 
die Öffentlichkeit mit der Erteilung des 
Bestätigungsvermerks ein  Qualitätssiegel 
über das Wirtschaften des geprüften Un-
ternehmens. Der Abschlussprüfer prüft 
allerdings lediglich, ob der Abschluss den 
gesetzlichen Anforderungen genügt und 
eben nicht die finanzielle Solidität des Un-
ternehmens. Abschlussprüfer haben mit-
tels des Bestätigungsvermerks zu erklären, 
dass der Jahresabschluss ihrer Beurteilung 
nach den gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

1   Vortrag im Rahmen der Bundesprüfertage 2016 in 
Berlin am 26. August 2016.

2  Vgl. § 5 Abs. 1 Satz 4 ÜPKKG. Vgl. etwa für 
Thüringen § 1 Abs. 3 ThürKommHhPrüfG.

3   Vgl. beispielhaft § 128 HGO.

4   § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB.
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Vielzahl an Regulativen erhärtet jedoch 
eher den Eindruck, bei der Verringerung 
der Erwartungslücke nicht viel weiter ge-
kommen zu sein.

Im öffentlichen Bereich ist der Prü-
fungsauftrag rechtlich geregelt. Für den 
Bundesrechnungshof formuliert etwa 
Art. 114 Abs. 2 GG, das der Bundesrech-
nungshof die Rechnung sowie die Wirt-
schaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung prüft.5 
Das heißt, dass der Prüfungsauftrag im 
öffentlichen Bereich den Prüfungsauftrag 
der Abschlussprüfer für privatwirtschaft-
liche Unternehmen sogar übersteigt. Ge-

fordert werden sowohl ein Financial Au-
diting als auch ein Operational Auditing. 
Für die Landesrechnungshöfe gelten ähn-
liche Vorgaben. So führt  § 90 Hessische 
Landeshaushaltsordnung etwa aus, dass 
sich die Prüfung auf die Einhaltung der 
für die Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung geltenden Vorschriften und Grund-
sätze erstreckt, insbesondere aber darauf, 
ob 
1. das Haushaltsgesetz und der Haus-

haltsplan eingehalten worden sind,
2. die Einnahmen und Ausgaben begrün-

det und belegt sind und die Haushalts-
rechnung sowie die Nachweisungen
über das Vermögen und die Schulden
ordnungsgemäß aufgestellt sind,

3. wirtschaftlich [Effizienz, R.G.] und
sparsam verfahren wird,

4. die Aufgabe mit geringerem Personal- 
oder Sachaufwand oder auf andere
Weise wirksamer [Effektivität, R.G.]
erfüllt werden kann.

Die Rolle der Rechnungshöfe

Durch die Untersuchung öffentlicher Ver-
waltungen auch auf Wirtschaftlichkeit 

haben Rechnungshöfe einen gesetzlichen 
Auftrag zur Jahresabschlussanalyse. Ziel 
ist es, die Erwartungslücke zwischen öf-
fentlichem Jahresabschluss einerseits und 
Jahresabschlussadressaten zu reduzie-
ren. Zentrale Adressaten öffentlicher Ab-
schlüsse sind die Steuerzahler. Der Rech-
nungshof Baden-Württemberg führt bei-
spielsweise dazu aus:

Der Rechnungshof unterstützt mit sei-
ner Arbeit Landtag, Regierung und 
Verwaltung bei der Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben. Er versteht sich darüber 
hinaus auch als Anwalt der Steuerzah-
ler, da sämtliche Prüfungen und Bera-
tungsleistungen letztlich dazu dienen, 

die öffentlichen Gelder – also die Steu-
ergelder des Bürgers – zielgerichtet und 
sparsam einzusetzen.6

Die Rechnungshöfe haben also die Ab-
gabe finanzieller Informationen durch 
öffentliche Verwaltungen auf sachliche 
Richtigkeit zu prüfen und einer wirt-
schaftlichen Beurteilung zu unterziehen, 
um damit den Erwartungen der Öffent-
lichkeit (insbesondere der Steuerzahler) an 
ein objektives Bild über das Wirtschaften 
mit Zwangsabgaben gerecht zu werden. 
Eine Analyse öffentlicher Abschlüsse wird 
darüber hinaus vom Bund der Steuerzah-
ler, von berufsständigen Organisationen 
(z.B. Institut der Wirtschaftsprüfer, Wirt-
schaftsprüferkammer), von Wissenschaft 
und Forschung, von Kreditinstituten und 
auch von Unternehmen durchgeführt.7

Die Erfüllung der Aufgabe der Rech-
nungshöfe, nämlich die Erwartungslücke 
durch Analyse der öffentlichen Abschlüsse 
zu verringern, wird umso mehr erschwert, 
je eher öffentliche Abschlüsse Möglichkei-
ten zur bilanzpolitischen Gestaltung eröff-
nen. Insbesondere Entwicklungen im su-

pranationalen Bereich bergen die Gefahr, 
die Erwartungslücke noch zu vergrößern.

Internationale Entwicklungen 
und ihre Auswirkungen auf die 
Erwartungslücke

Ergebnisse aus Bilanzanalysen sind ganz 
grundsätzlich umso aussagekräftiger, je 
weniger es Möglichkeiten zu entobjekti-
vierenden bilanzpolitischen Maßnahmen 
durch den Abschlussersteller gibt. Zu be-
tonen ist dabei, dass es keine 100%ig ob-
jektiven Jahresabschlüsse geben kann:
 Es gibt keine 100%ige rechtliche Abde-

ckung aller Geschäftsvorfälle,
 es ergeben sich Ermessensspielräume

naturgemäß bei Geschäftsvorfällen,
die auf Planungen basieren (etwa bei
Rückstellungen und Abschreibungen)
und

 es lassen sich trotz gesetzlicher Vorga-
ben für die Jahresabschlusserstellung
unbestimmte Rechtsbegriffe nicht ver-
meiden, die unterschiedlich ausgelegt
werden können.

Vor diesem Hintergrund muss Ziel von 
Abschlüssen, die Rechtfertigungsfunkti-
on (dem Steuerzahler gegenüber) haben, 
die weitest mögliche Vermeidung entob-
jektivierender Informationen sein. Dann 
bedarf es konsequenterweise der Entwick-
lung von Ansatz- und Bewertungsvor-
schriften und auch von Prüfungsansätzen, 
die dem Ziel objektiver Abschlüsse zu-
träglich sind.

Umstellung auf European Public Sector 
Accounting Standards (EPSAS)

Bis zum Jahr 2020 sollen in den Mitglied-
staaten der EU einheitliche Rechnungs-
legungsstandards eingeführt werden. Bei 
der Entwicklung von EPSAS stellen die 
IPSAS aus Sicht der Europäischen Kom-

»Die Erfüllung der Aufgabe der
Rechnungshöfe, die Erwartungslücke durch
Analyse der öffentlichen Abschlüsse zu
verringern, wird umso mehr erschwert, je
eher öffentliche Abschlüsse Möglichkeiten
zur bilanzpolitischen Gestaltung eröffnen.«

5  Der Präsident des Bundesrechnungshofes ist zu-
dem Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit 
in der Verwaltung. Hinzu kommt, dass § 7 Abs. 2 
Satz 1 BHO (ähnliche Regelungen finden sich auch 
in Landeshaushaltsordnungen) fordert, dass für 
alle finanzwirksamen Maßnahmen angemessene 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzufüh-
ren sind.

6 www.rechnungshof.baden-wuerttemberg.de/de/
wir-ueber-uns/aufgaben-ziele/.

7  Gleichwohl gibt es keine Evidenz, dass unterneh-
merische Entscheidungen vom Zahlenwerk öf-
fentlicher Abschlüsse abhängig gemacht werden.
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mission noch immer „unstreitig den Be-
zugsrahmen“ dar. Damit erfolgt eine An-
lehnung von EPSAS an IPSAS und damit 
eine Orientierung an anglo-amerikanische 
Rechnungslegungsgrundsätze. Diese die-
nen ganz wesentlich einer „decision use-
fulness“ für Investoren und gerade nicht 
dem Gläubigerschutz. Schon mehrfach 
ist kritisch vermerkt worden, dass anglo-
amerikanische Rechnungslegungsgrund-
sätze durchzogen sind von entobjektivie-
renden Informationen (Fair Value, Glo-
balbewertungen, eine Flut unbestimmter 
Rechtsbegriffe).8 Jedenfalls würde die Er-
wartungslücke größer werden, sollten die 
EPSAS anglo-amerikanisch geprägt wer-
den.

Derzeit erarbeiten so genannte working 
cells erste Rahmengrundsätze für EPSAS. 
Am 7./8. Juli 2016 hat das 2nd meeting of 
the Working Group on EPSAS Accounting 
Principles in Paris stattgefunden. Dort hat 
das Bundesfinanzministerium die Position 
von Bundestag und Bundesrat bekräftigt 
und abermals betont, dass die Prinzipi-
en der handelsrechtlichen Rechnungsle-
gung bei der Entwicklung von EPSAS zu 
berücksichtigen seien. Als „overarching 
principles wurden vom Bundesrech-
nungshof „reliability“, „objectivity“ und 
„prudence“ besonders hervorgehoben. 
Im Ergebnis des Treffens wird schließlich 
festgehalten, dass „true and fair view“ 
eines öffentlichen Abschluss „does not a-
priori imply the systematic use of current 
value measurement in accounting“. Es 
wird darüber hinaus hervorgehoben, dass 
das Vorsichtsprinzip in den jeweiligen 
nationalen Rechnungslegungsvorschrif-
ten unterschiedlich interpretiert wird und 
insbesondere in Deutschland und Finn-
land von zentraler Bedeutung ist. Ob sich 
diese durchaus beachtenswerten Aussagen 
in den zu entwickelnden EPSAS wiederfin-
den werden, bleibt indes abzuwarten. Ent-
scheidend ist jedenfalls, dass es kein Rech-
nungswesen geben kann, welches beide 
Zielsetzungen (Versorgung des Kapital-
marktes mit entscheidungsnützlichen In-
formationen und gleichzeitig der Ausweis 
eines gläubigerschutzindizierten vorsichti-
gen Ergebnisausweises) zugleich umsetzt. 
Wohl ist es aber möglich, einordnende 
Informationen zum vorsichtigen Ergeb-
nisausweis in den Anhang zu verlagern (so 
genannte Abkopplungsthese).

Trends zur Ausweitung der Prüfungs-
aufträge durch CSR-Richtlinie 2014/95/
EU

Richtlinie 2014/95/EU macht für Ge-
schäftsjahre, die nach dem 31.12.2016 
beginnen, Angaben zu nichtfinanziellen 
Kennzahlen verbindlich. Informationen 
zur Corporate Social Responsibility, dazu 
gehören Angaben zu Umwelt-, Sozial- 
und Arbeitnehmerbelangen, Achtung der 
Menschenrechte und Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung, sind grund-
sätzlich von kapitalmarktorientierten 
Unternehmen ab 500 Mitarbeitern („Un-
ternehmen von öffentlichem Interesse“) 
innerhalb des Lageberichts oder aber in 
einem separaten Bericht zu veröffentli-
chen. Häufig werden solche Informatio-
nen von Unternehmen bereits freiwillig in 
einem Nachhaltigkeitsbericht zusammen-
gefasst.9 Die Abschlussprüfung hat dabei 
lediglich die Abgabe der Informationen zu 

prüfen, nicht aber inhaltlich die Angaben 
zu verifizieren.

Es besteht Grund zu der Annahme, 
dass die CSR-Richtlinie auch Auswirkun-
gen auf den öffentlichen Bereich haben 
wird. Die dem öffentliche Sektor grund-
sätzlich zugeschriebene Vorreiter- und 
Vorbildrolle wird nämlich dazu führen, 
dass auch in öffentlichen Verwaltungen 
nichtfinanzielle Angaben verpflichtend 
werden. Erste Nachhaltigkeitsverpflich-
tungen im öffentlichen Sektor bestehen 
bereits seit dem Gesetz für die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen und Män-
nern an Führungspositionen in der Privat-
wirtschaft und im öffentlichen Dienst10:

Für die Besetzung von Aufsichtsgre-
mien, in denen dem Bund mindestens 
drei Sitze zustehen, gilt ab 2016 eine 
Geschlechterquote von mindestens 30 
Prozent für alle Neubesetzungen dieser 
Sitze. Ab dem Jahr 2018 soll dieser An-

teil weiter auf 50 Prozent erhöht wer-
den.

Für die Umsetzung der CSR-Richtlinie 
auch im öffentlichen Bereich können die 
gleichen kritischen Anmerkungen ange-
führt werden, wie sie sich auch für pri-
vatwirtschaftliche Unternehmen anführen 
lassen. Zunächst und vor allem ist auf die 
Gefahr der Ablenkung von finanziellen 
Informationen hinzuweisen. Der Jahresab-
schluss stellt finanzielle Informationen zu-
sammen. Der Lagebericht in seiner bishe-
rigen Form ist ebenso ein Bericht über die 
finanzielle Lage des Unternehmens. Schon 
jetzt ist die im Zuge vergangener Ände-
rungen im Handelsgesetzbuch der Lagebe-
richt mit Informationsangaben quantitativ 
angereichert worden. Zweifelhaft ist, ob 
sich auch inhaltlich valide und verläss-
liche Informationen für den Gläubiger 
beziehungsweise für den Steuerzahler da-

raus ableiten lassen. Jedenfalls stellt der 
Lagebericht im Sinne des „management 
approach“ eine subjektive Darstellung 
über die Geschäftslage dar. Eine Verifika-
tion der Angaben ist sowohl für den Wirt-
schaftsprüfer als auch für die Rechnungs-
höfe nur sehr bedingt möglich. Dies greift 
auch § 317 Abs.2 HGB auf. Der Wirt-
schaftsprüfer hat demnach lediglich zu 
prüfen, ob der Lagebericht insgesamt im 
Einklang mit dem Jahresabschluss steht 
und insgesamt die Chancen und Risiken 
der künftigen Entwicklung zutreffend dar-
gestellt sind. Die nun einmal vorhandenen 
Informationsasymmetrien lassen eine be-

8   Vgl. dazu grundlegend Gerhards 2013; Gerhards 
2014a; Gerhards 2014b; Gerhards 2016. 

9 Seit 1997 veröffentlicht die „Global Reporting 
Initiative“ Guidelines für eine Nachhaltigkeits-
berichterstattung.

10 In Kraft getreten am 1. Mai 2015.

»Die dem öffentliche Sektor grundsätzlich
zugeschriebene Vorreiter- und Vorbildrolle
wird dazu führen, dass auch in öffentlichen
Verwaltungen nichtfinanzielle Angaben
verpflichtend werden.«
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lastbare Prüfung des Lageberichts und, ge-
gebenenfalls, eines separaten Berichts über 
die Corporate Social Responsibility nicht 
zu.

Neue Regulierungen sind immer auch 
ganz grundsätzlich vor dem Hintergrund 
des Mehrwertes für die Adressaten der 
Berichte zu beurteilen. Es stellt sich also 
die Frage für Berichte öffentlicher Ver-
waltungen, inwieweit Angaben zur Cor-
porate Social Responsibility Mehrwerte 
für die Bürger leisten können beziehungs-
weise dazu verhelfen, Erwartungslücken 
zu schließen. Eine erste empirische Studie 
hält dazu fest, dass eine Vielzahl von In-
dikatoren der Nachhaltigkeit von Bürgern 
nicht nachgefragt wird und daher auch 
nicht darüber berichtet werden brauche.11 
Mit anderen Worten es bestehen für die 
meisten Nachhaltigkeitsindikatoren kei-
ne Erwartungen derer, für die diese In-
formationen bestimmt sind. Also sind sie 
entbehrlich. Hinzu kommt ein Weiteres. 
Wenn man die Begründung für das Be-
richten über Nachhaltigkeit insbesonde-
re auch darin sieht, dass der Markt jene 
Unternehmen sanktioniert, die nicht um-
fangreich informieren beziehungsweise die 
in der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
schlechte Ergebnisse ausweisen, dann ist 
diese Begründung für den öffentlichen Be-
reich allenfalls für öffentliche Unterneh-
men diskutabel. Öffentliche Verwaltungen 
hingegen sind nicht vom Markt abhängig.

International Standards on Auditing 
(ISA)

Die International Standards on Auditing 
werden vom International Auditing and 
Assurance Standards Board (IAASB) ver-
lautbart. Das IAASB ist ein unabhängiges 
Standardsetzer unter dem internationalen 
Wirtschaftsprüferverband (International 
Federation of Accountants – IFAC). Ziel 
des IAASB ist es, insbesondere die Verein-
heitlichung von Prüfungsstandards welt-
weit und das öffentliche Vertrauen in den 
Berufsstand zu stärken sowie dem öffent-
lichen Interesse zu dienen.

Die ISA sind bereit seit der Umsetzung 
des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 
(BilMoG) auch im HGB verankert. Nach 
§ 317 Absatz 5 HGB hat der Abschluss-
prüfer die ISA anzuwenden, sobald die EU
die ISA annimmt („adoption“). Dies ist

allerdings noch nicht erfolgt, eine Annah-
me durch die EU gilt allerdings als sehr 
wahrscheinlich. Denn schon jetzt weist 
das Institut der Wirtschaftsprüfer auf die 
Konvergenz der Prüfungsstandards (IDW 
PS) sowie der Prüfungshinweise des Insti-
tuts der Wirtschaftsprüfe mit den ISA hin.

Vor allem der Prüfungsstandard ISA 
200 beinhaltet Grundsätze und übergrei-
fende Anforderungen an eine Prüfung und 
ihm wird daher der Charakter eines Rah-
menstandards beigemessen. Die Regelun-
gen von ISA 200 haben Auswirkungen auf 
die gesamte Ausrichtung der Abschluss-
prüfung. Dieser Standard fokussiert auf 

einen risikoorientierten Prüfungsansatz 
sowie auf das Konzept der Wesentlichkeit, 
um die Prüfungsqualität zu verbessern. 
Zentral ist die ‚kritische Grundhaltung‘ 
(professional skepticism) als Verhal-
tensanforderung an den Berufsstand der 
Abschlussprüfer, insbesondere in Bezug 
auf Zeitwertangaben, auf Wertminde-
rungen von Vermögensgegenständen, auf 
Rückstellungen sowie die Abschätzung 
künftiger Cashflows.

Das Wesentlichkeitsprinzip wird nach 
ISA 200.6 insoweit konkretisiert, als das 
falsche und/oder fehlende Informationen 
grundsätzlich dann als wesentlich (Her-
vorhebung R.G.) zu erachten sind, wenn 
vernünftigerweise (reasonable assurance) 
zu erwarten (Hervorhebung R.G.) ist, 
dass sie einzeln oder in der Summe die 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Nut-
zern beeinflussen (Hervorhebung R.G.). 
ISA 200 orientiert sich also nach anglo-
amerikanischer Auffassung an der Ent-
scheidungsnützlichkeit. Beide ISA 200 zu-
grunde liegende Basisprinzipien, nämlich 
das Wesentlichkeitsprinzip einerseits und 
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der risiko-orientierter Prüfungsansatz an-
dererseits sind mit hohem Ermessensspiel-
raum bei der Prüfung behaftet. ISA-basier-
te Prüfungsansätze vergrößern damit die 
Erwartungslücke.

Für die Rechnungshöfe haben die ISA 
noch keine Relevanz. Wenn aber die Euro-
päische Union EPSAS für die Rechnungs-
legung plant, so werden mit einer zeitli-
chen Verzögerung vereinheitlichende Prü-
fungsstandards für öffentlicher Abschlüsse 
als Teil des ‚enforcements‘ diskutiert wer-
den müssen. Dies wäre dann sogar folge-
richtig. Wenn die EPSAS schließlich auf 
Basis anglo-amerikanischer Vorstellungen 

über Rechnungslegung entwickelt werden, 
so ist lässt sich nur vermuten, dass sich 
supranationale Prüfungsstandards ebenso 
an internationale Standards orientieren 
werden. Damit werden ISA langfristig 
auch für die Rechnungshöfe von Relevanz 
werden. Nach derzeitiger Ausrichtung der 
ISA oder ISA-basierter Prüfungsstandards 
würde dies auch für öffentliche Abschlüs-
se die Erwartungslücke verstärken.

Ansatzpunkte für die Prüfung öf-
fentlicher Abschlüsse

Die Prüfung auf eine wirtschaftliche Auf-
gabenerfüllung öffentlicher Verwaltungen 
erfolgt durch die bilanzkritische Analyse 
der publizierten Informationen. Vor dem 
Hintergrund der Rechenschaftsfunktion 
öffentlicher Abschlüsse und der interge-
nerativen Gerechtigkeit liegen die klas-
sischen Prüfungsschwerpunkte in der 
Entwicklung der Nettoposition (Reinver-
mögen) begründet und damit im Ergebnis 

11  Vgl. Poller et al. 2015. 

»Wenn die Europäische Union EPSAS
für die Rechnungslegung plant, so
werden mit einer zeitlichen Verzögerung
vereinheitlichende Prüfungsstandards
für öffentlicher Abschlüsse als Teil des
‚enforcements‘ diskutiert werden müssen.«
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des wirtschaftlichen Handelns öffentlicher 
Verwaltungen. Nach dem Nominalka-
pitalerhaltungskonzept gilt das Kapital 
als erhalten, wenn sich die Nettoposition 
nicht verringert hat. Um die Abhängigkeit 
öffentlicher Verwaltungen vom kreditge-
währenden Sektor offen zu legen, kann 
die Nettoposition in die Ermittlung des 
Verschuldungsgrades (Fremdkapital/Net-
toposition) einfließen.

Liquiditätsbezogene Aussagen lassen 
sich mittels Kapitalflussrechnungen ana-
log DRS 21 ableiten. Dabei ist insbeson-
dere der Cashflow aus Investitionstätig-
keit von Bedeutung. Auszahlungen für 
Nettoinvestitionen dürfen über Kredite 
finanziert werden, da neben der Zinslast-
verschiebung auch Nutzenpotentiale auf 

zukünftige Generationen verschoben wer-
den. Um den Ersatzinvestitionsbedarf ab-
schätzen zu können, bietet sich eine Ana-
lyse der Altersstruktur des Sachanlagever-
mögens an. Weitere Ansatzpunkte für die 
Analyse öffentlicher Jahresabschlüsse sind 
insbesondere bei jenen Bilanzpositionen 
zu suchen, deren Wertansätze naturgemäß 
unsicher sind. Die Prüfung der Berech-
nung von Rückstellungen, vor allem von 
Pensionsrückstellungen, ist dabei von zen-
traler Bedeutung.

Ein Weglassen außerordentlicher Er-
folge, wie es seit Inkrafttreten des Bilanz-
richtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG) der 
Fall ist, sollte für öffentliche Jahresab-
schlüsse nicht übernommen werden. Die 
bei einigen Geschäftsmodellen in der Tat 
schwierige Abgrenzung der gewöhnlichen 
Erfolge von den außerordentlichen Er-
folgen hat den Gesetzgeber letztlich dazu 
verleiten lassen, in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung ganz darauf zu verzichten. 
Die Hervorhebung außergewöhnlicher 

Erfolge im Anhang (§ 285 Nr. 31 HGB) 
ist dafür kein adäquates Substitut, zumal 
diese Angaben nur dann gemacht werden 
müssen, wenn sie nicht von untergeord-
neter Bedeutung sind. Diese bedauerliche 
Neuerung, welche auch klare Abgrenzun-
gen der gewöhnlichen von der außerge-
wöhnlichen Erfolgen nicht mehr in der 
Ergebnisrechnung zum Ausdruck bringt, 
sollte für öffentliche Abschlüsse nicht 
übernommen werden. Vielmehr sollte be-
reits aus der Ergebnisrechnung deutlich 
werden, welche Erfolge zukünftig gerade 
nicht mehr erwartet werden können.

Ausblick

Die Rechnungshöfe sind als „Anwalt der 
Steuerzahler“ für die Reduzierung der Er-

wartungslücke verantwortlich. Aufgrund 
des zentralen Rechnungszwecks öffentli-
cher Abschlüsse ist ein streng objektives 
Bild über das Wirtschaften mit Zwangs-
abgaben zu fordern und bilanzanalytisch 
zu fundieren. Die derzeitigen Bestrebun-
gen, Rechnungslegung und Rechnungs-
prüfung auch von öffentlichen Abschlüs-
sen europaweit zu harmonisieren und 
dabei anglo-amerikanische Rechnungsle-
gungsprinzipien als Leitmotiv zu wählen, 
sind vor dem Hintergrund eines völlig an-
deren Rechnungszwecks abzulehnen.

Die Aufgabe der Rechnungshöfe, die 
Erwartungslücke zwischen öffentlichem 
Abschluss und Erwartungen der Adressa-
ten zu verringern, wird künftig schwerer 
zu erfüllen sein.

Gerhards, Öffentliche Finanzkontrolle vor neuen Erwartungslücken?
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